
Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und
Bestattungswesen der Stadt Oberhausen vom
22.12.2012  sind die Ruhezeiten folgender
Reihengräber abgelaufen:

Alstadener Friedhof

Feld 11 Nr. 1 - 152 letzte Beisetzung: 20.10.1983

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von
Grabsteinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 16.12.2013 –
16.02.2014 an den Oberbürgermeister der Stadt
Oberhausen, Fachbereich 2-4-70, Standesamt
(Bestattungsangelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine
Berücksichtigung mehr.

Oberhausen, 18.11.2013.

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Widmung einer Straße 

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen
Bekanntmachung folgende Straße für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraße:

Forsthofstraße 
(Gemarkung Sterkrade, Flur 28, Flurstücke 325 und 662
gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan) 

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefüg-
ten Lageplan rautiert dargestellt. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39,
40213 Düsseldorf, Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs-
und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) vom 7. November
2012 (GV.NRW. S.548) erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine
Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das dem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden.
Entsprechend der oben stehenden Rechtsmittel-
belehrung kann gegen diesen Bescheid also direkt
Klage erhoben werden.
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Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger
Erhebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der
zuständigen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50, in
Zimmer A 227 des Technischen Rathauses Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, 46042 Oberhausen, während der
Dienststunden, Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis
12:00 Uhr, 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr in Verbindung zu setzen. In vie-
len Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits
im Vorfeld einer Klage behoben und kann die
Widmungsverfügung gegebenenfalls, insbesondere hin-
sichtlich etwaiger offensichtlicher Unrichtigkeiten, korri-
giert werden, so dass es einer Klageerhebung nicht
mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser Widmungs-
verfügung wird durch einen außergerichtlichen
Klärungsversuch allerdings nicht berührt. Die Klagefrist
von einem Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 12.11.2013

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 12.11.2013 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 699 
- Emmericher Straße / Weseler Straße -

Der Rat der Stadt hat am 11.11.2013 die Aufstellung
eines Bebauungsplans für das im Plan des Bereichs 5-1
-Stadtplanung- vom 15.08.2013 umrandete Gebiet
beschlossen (Bebauungsplan Nr. 699).

Das Plangebiet betrifft die Weseler Straße von der
Sternstraße bis zur Kreuzung Bahnstraße /
Schmachtendorfer Straße und die Emmericher Straße
von der Kreuzung Bahnstraße / Schmachtendorfer
Straße bis zur Habichtstraße.

Folgende Flurstücke sind betroffen:

Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 25, Flurstücke 306, 19,
218, 36 und 219; Gemarkung Holten, Flur 8, Flurstücke
1580 und 1745; Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 27,
Flurstücke 281, 358, 357, 108, 280, 316, 246, 247, 248,
341, 345 und 346; Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 31,
Flurstücke Nr. 581, 27, 19, 23, 85 und 300.
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Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten: Montag -
Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00 - 12.30
Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 699 wird im Wesentlichen
folgendes Hauptplanungsziel verfolgt:

• Festsetzung der Straßenbegrenzungslinien und
öffentlichen Verkehrsflächen gemäß dem vorhande-
nen und geplanten Ausbau.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 699
- Emmericher Straße / Weseler Straße - wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 699
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 11.11.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 12.11.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 699:

Die Erschließungsanlagen Emmericher Straße /
Weseler Straße sollen im Abschnitt zwischen
Habichtstraße und Sternstraße erstmalig endgültig aus-
gebaut werden.

Teilstrecken im Bereich der Weseler Straße von
Bahnstraße (Kreisverkehr) bis zur Sternstraße sind
bereits in diesem Jahr ausgebaut worden.

Damit nach einem endgültigen Abschluss der
Ausbauarbeiten zügig ein Beitragserhebungsverfahren
vorbereitet werden kann, ist es erforderlich, für die ange-
gebene Erschließungsanlagen im Bereich der
Ausbaustrecke planungsrechtliche Grundlagen zu
schaffen, die zumindest die ausgebauten bzw. auszu-
bauenden öffentlichen Verkehrsflächen umfassen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit bzw. zum Zwecke
der rechtmäßigen Herstellung der
Erschließungsanlagen Emmericher Straße / Weseler
Straße zwischen Habichtstraße und Sternstraße sollen
im Sinne des § 125 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die
Straßenbegrenzungslinien und die festzusetzende
öffentliche Verkehrsfläche an den vorhandenen Ausbau
angepasst werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 13.11.2013 über
die Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf
des Bebauungsplans Nr. 699 -
Emmericher Straße / Weseler Straße -

Der Rat der Stadt hat am 11.11.2013 die Beteiligung der
Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen
(14tägige Darlegung der Planung ohne
Bürgerversammlung).
Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 699 -
Emmericher Straße / Weseler Straße - liegt deshalb in
der Zeit vom 02.01.2013 bis 17.01.2013 einschließlich
im Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, und in der Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade,
Technisches Rathaus, Bahnhofstraße 66, Zimmer 1,
während der nachstehend genannten Öffnungszeiten
öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 -Stadtplanung-:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen unterrichten zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013
(BGBl. I, S. 1548), in „Verbindung mit den
Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene Beteiligung
der Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

Das Plangebiet betrifft die Weseler Straße von der
Sternstraße bis zur Kreuzung Bahnstraße /
Schmachtendorfer Straße und die Emmericher Straße
von der Kreuzung Bahnstraße / Schmachtendorfer
Straße bis zur Habichtstraße.

Folgende Flurstücke sind betroffen:
Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 25, Flurstücke 306, 19,
218, 36 und 219; Gemarkung Holten, Flur 8, Flurstücke
1580 und 1745; Gemarkung Sterkrade–Nord, Flur 27,
Flurstücke 281, 358, 357, 108, 280, 316, 246, 247, 248,
341, 345 und 346; Gemarkung SterkradeNord, Flur 31,
Flurstücke Nr. 581, 27, 19, 23, 85 und 300.
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 699 - Emmericher
Straße / Weseler Straße - wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Hinweise

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder der Form- oder
Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

4. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 699
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 11.11.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 13.11.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 699:

Die Erschließungsanlagen Emmericher Straße /
Weseler Straße sollen im Abschnitt zwischen
Habichtstraße und Sternstraße erstmalig endgültig aus-
gebaut werden.

Teilstrecken im Bereich der Weseler Straße von
Bahnstraße (Kreisverkehr) bis zur Sternstraße sind
bereits in diesem Jahr ausgebaut worden.

Damit nach einem endgültigen Abschluss der
Ausbauarbeiten zügig ein Beitragserhebungsverfahren
vorbereitet werden kann, ist es erforderlich, für die ange-
gebene Erschließungsanlagen im Bereich der
Ausbaustrecke planungsrechtliche Grundlagen zu
schaffen, die zumindest die ausgebauten bzw. auszu-
bauenden öffentlichen Verkehrsflächen umfassen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit bzw. zum Zwecke
der rechtmäßigen Herstellung der
Erschließungsanlagen Emmericher Straße / Weseler
Straße zwischen Habichtstraße und Sternstraße sollen
im Sinne des § 125 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die
Straßenbegrenzungslinien und die festzusetzende
öffentliche Verkehrsfläche an den vorhandenen Ausbau
angepasst werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 141

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 141 vom
14.11.2013

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und
16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), in
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S. 436), in seiner Sitzung
am 11.11.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 -Stadtplanung-, umrandet dargestellt
und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der
Veränderungssperre Nr. 141 liegt in der Gemarkung
Oberhausen, Flur 7, Flurstück Nr. 362.



§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der
Veränderungssperre (§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch zwei
Jahre nach Inkrafttreten.

II. Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -
Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

e) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch entstande-
ne Vermögensnachteile eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen kann, wenn die in § 18
Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der
Stadt Oberhausen beantragt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der Satzung der
Veränderungssperre Nr. 141 stimmt mit dem
Ratsbeschluss vom 11.11.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 14.11.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 700 - Wilmsstraße / Duisburger Straße
- vom 14.11.2013

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 11.11.2013
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 700 -
Wilmsstraße / Duisburger Straße - für das im Plan des
Bereiches 5-1 -Stadtplanung-,  vom 15.08.2013 umran-
dete Gebiet gefasst.

Gesetzliche Grundlage ist der § 2 Abs. 1 i.V. mit § 9 Abs.
2 a + b und § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 4 und 7, und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Seite der Ruhrorter Straße, nordwestliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 641, 642, 313, 312, 715 und
675, Flur 4, nordwestliche Grenze des Flurstückes Nr.
362, Flur 7, nordöstliche Grenzen der Flurstücke Nr. 362
und 319, Flur 7 und nordwestliche Seite der Duisburger
Straße.
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Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der nachstehend genannten Öffnungs-
zeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten:Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Mit dem Bebauungsplan Nr. 700 - Wilmsstraße /
Duisburger Straße - werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Sicherung und Stärkung der zentralen
Versorgungsbereiche insbesondere des
Nebenzentrums Bero-Center;

• Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit nahver-
sorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten
unter Berücksichtigung des Bestandes;

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Nutzungen
im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu, die zur
Beeinträchtigung von Wohnnutzungen und anderen
schutz-bedürftigen Anlagen (z.B. Kirche, Kinder- und
Jugendeinrichtung) führen.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 700 -
Wilmsstraße / Duisburger Straße - wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Hinweis

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW
S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, wird auf
folgendes hingewiesen:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 700
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 11.11.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 14.11.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 5. Dezember 2013
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2013

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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